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 Veröffentlicht am 26.02.1998

Norm

ArbVG §105 Abs1

Rechtssatz

Wurde der Betriebsratsvorsitzende von der beabsichtigten Kündigung bisher stets schriftlich verständigt, ist ihm ein

beabsichtigtes Abgehen von dieser Form ausdrücklich bekanntzugeben.
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